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Die E-Government-Strategie
Schweiz nimmt Form an

Umziehen ohne den gewöhnlichen Papierkrieg oder einen neuen Pass bestellen ohne die 
traditionelle papiergestützte Verwaltung. Eine Steigerung der Effizienz und Qualität der 
Verwaltungstätigkeit durch die Unterstützung mittels geeigneter Informationstechnologie und 
optimiertem ämterübergreifenden Datenaustausch: Dies sind die Ziele der E-Government-
Strategie Schweiz. Die Verwaltungsfähigkeit soll mit Hilfe der Informations- und 
Kommunikationstechnik so bürgernah und so wirtschaftlich wie möglich gestaltet werden. 

Am 24. Januar 2007 hat der Bundesrat

eine nationale E-Government-Strategie

verabschiedet. Sie wurde in enger Zu-

sammenarbeit mit Vertretern von Kan-

tonen und Gemeinden und unter Feder-

führung der Informatikstrategieorgan

Bund (ISB) entwickelt. Die Strategie bil-

det die Basis für Bund, Kantone und Ge-

meinden, ihre Bestrebungen auf ge-

meinsame Ziele auszurichten. 

«Einmal entwickeln –

mehrmals anwenden»

Das Potenzial von E-Government ist un-

ermesslich und lässt langfristige Pers -

pektiven in die Zukunft durchschauen.

Es kann sich erst dann voll entfalten,

wenn Synergien über verschiedene

Stellen und Ebenen genutzt werden.

Dies stellt für die Schweiz aufgrund ih-

res stark föderalen Staataufbaus eine

besondere Herausforderung dar. In den

letzten Jahren wurden in den Verwal-

tungen viele, auch teure Applikationen,

mehrfach entwickelt, das «Rad wurde

wiederholt erfunden». Insbesondere

der steigende Spardruck, aber auch die

gestiegene Komplexität der Aufgaben

der Verwaltung führen zu einem erhöh-

ten Bewusstsein für die Möglichkeiten

von E-Government. 

Für die Erbringung öffentlicher Leistun-

gen ist öfters die Zusammenarbeit vie-

ler Stellen nötig, über Organisations-

grenzen hinweg. Trotzdem dürfen Be-

völkerung und Wirtschaft erwarten,

dass ihre Anliegen rasch und effizient

behandelt werden. Da in den meisten

Verwaltungsstellen dieselben oder ähn-

liche Prozesse zur Erbringung der Leis-

tungen ablaufen, drängt sich beim Ein-

satz von Informatiklösungen ein Vorge-

hen nach dem Prinzip «einmal entwi-

ckeln – mehrmals anwenden» auf.

Durch Standardisierung und gemein-

same Lösungen lassen sich die Kosten

erheblich reduzieren und erst die Benut-

zerfreundlichkeit verbessern. Für die

Wirtschaft steht die Effizienzsteigerung

innerhalb des Unternehmens im Vor-

dergrund, was für den  Wirtschaftsstand -

ort Schweiz von erheblicher Bedeutung

ist. 

Ziele der E-Government-Strategie wur-

den daher klar wie folgt festgelegt:

• Die Wirtschaft wickelt den Verkehr mit

den Behörden elektronisch ab. 

• Die Behörden haben ihre Geschäfts-

prozesse modernisiert und verkehren

untereinander elektronisch. 

• Die Bevölkerung kann die wichtigen –

häufigen oder mit grossem Aufwand

verbundenen – Geschäfte mit den Be-

hörden elektronisch abwickeln. 

So ist E-Government Schweiz 

organisiert

Die Umsetzung der Strategie erfolgt de-

zentral, aber koordiniert und unter der

Aufsicht eines Steuerungsausschusses

und einer Geschäftsstelle. Ein Experten-

rat steht diesen beiden Gremien wie

auch den Organisationen, die für ein

Umsetzungsvorhaben federführend

sind, beratend zur Seite. Die Organisa-

tion dieser Koordinationsgremien ist in

der «Rahmenvereinbarung über die Zu-

sammenarbeit von Bund und Kanto-

nen» festgehalten. 

Der Steuerungsausschuss trägt die Ver-

antwortung für die koordinierte Um -

setzung der E-Government-Strategie

Schweiz. Er besteht aus insgesamt neun

Mitgliedern, je drei Vertreterinnen oder

Vertreter des Bundes, der Kantone und

der Städte beziehungsweise Gemein-

den. Den Vorsitz des Steuerungsaus-

schusses hat Bundespräsident Hans-

Rudolf Merz. Der Expertenrat setzt sich

aus maximal neun Fachleuten der Ver-

waltung, der Wirtschaft und der  Wissen-

schaft zusammen. Die Mitglieder wer-

den durch den Steuerungsausschuss
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bestimmt. Die Geschäftsstelle ist das

Stabsorgan des Steuerungsausschus-

ses und des Expertenrates. Sie koordi-

niert die Umsetzung der Strategie, wird

durch das ISB geführt und durch den

Bund finanziert. Aufgrund der Verschie-

denartigkeit der Vorhaben aus dem «Ka-

talog priorisierter Vorhaben» werden

Trägerschaft und Finanzierung entspre-

chend den jeweiligen Anforderungen

definiert und falls nötig in einer Sonder-

vereinbarung geregelt. Hierzu setzt der

Steuerungsausschuss geeignete Orga-

nisationen als federführend für ein prio-

risiertes Vorhaben ein, die so genannten

Federführende Organisationen. E-Go-

vernment funktioniert in der Schweiz

nur, wenn sich alle drei Staatsebenen

vernetzen und mit  Vereinen, Universitä-

ten sowie Fachhochschulen und Part-

nerorganisationen zusammenarbeiten. 

Die Instrumente 

zur Umsetzung 

Anlässlich der zweiten Sitzung des

Steuerungsausschusses vom 28. Okto-

ber 2008 wurden die Instrumente zur

Planung, zum Monitoring und zur Be-

gleitung der Umsetzung der nationalen

E-Government-Strategie beschlossen

und erste Ergänzungen am Katalog

priorisierter Vorhaben vorgenommen.

Die erste Version der Roadmap, welche

die Geschäftsstelle in Zusammenarbeit

mit den für die einzelnen Vorhaben fe-

derführenden Organisationen erarbei-

tet hat, zeigt den Fahrplan des Program-

mes auf. Die Roadmap wird fortan min-

destens jährlich aktualisiert. Der Fort-

gang des Programms wird im Rahmen

eines Monitorings begleitet, um recht-

zeitig allfälligen Handlungsbedarf fest-

stellen zu können. Das Steuerungsins -

trument «Cockpit» wird diese Rolle des

Monitoring der Strategieumsetzung und

des Umfeldes übernehmen. 

Aktualisierung des Katalogs 

priorisierter Vorhaben

Das wichtigste Umsetzungsinstrument

der E-Government-Strategie ist der Ka-

talog der priorisierten Vorhaben, der

durch den Steuerungsausschuss beur-

teilt und aktualisiert wird. Er ist in zwei

Kategorien unterteilt: die Leistungen

und die Voraussetzungen. Erstens wer-

den diejenigen öffentlichen Leistungen

zur prioritären Umsetzung ausgewählt,

die aus Sicht der Wirtschaft und Bevöl-

kerung sowie aus Sicht der Verwaltung

ein besonders gutes Kosten-Nutzen-

Verhältnis ausweisen, wenn sie elektro-

nisch erbracht werden. Zweitens sind

rechtliche, prozessuale, organisatori-

sche oder technische Voraussetzungen

zur Bereitstellung der priorisierten Leis-

tungen erforderlich. Prozesse müssen

harmonisiert, Infrastrukturen koordi-

niert bereitgestellt werden. 

Der Steuerungsausschuss E-Govern-

ment konnte in seiner zweiten Sitzung

feststellen, dass bereits mehrere der

rund 40 prioritären Vorhaben den Stand

«In Realisierung» erreicht haben. Er

konnte weiteren Organisationen aus

Bund, Kantonen und Gemeinden die

Verantwortung zur Umsetzung einzel-

ner Vorhaben übertragen. Diese feder-

führenden Organisationen sind die

wichtige Kraft bei der Umsetzung von 

E-Government in der Schweiz. 

Welche Rolle 

spielen die Gemeinden?

Die Gemeinden sollen von der koordi-

nierten Umsetzung der E-Government-

Strategie Schweiz direkt profitieren.

Dies durch die vereinfachte Nutzung

von Leistungen auf sowie der Nutzung

respektive dem «Kopieren» von Voraus-

setzungen aus dem Katalog priorisierter

Vorhaben. Standardisierungsprozesse,

wie sie durch den Verein eCH vorange-

trieben werden, sind eine der nötigen

Voraussetzungen. Dabei ist es wichtig,

dass sich die Gemeinden mit ihrem aus

der täglichen Praxis aufgebauten fachli-

chen Wissen bei der Erarbeitung und

Ausgestaltung der Standards einbrin-

gen. So benötigt der Aufbauen und das

Weiterentwickeln von E-Government-

Dienstleistungen insbesondere auf

kommunaler Ebene koordinierte Aktivi-

täten in den Bereichen Strategie und

Planung, Schaffen von Voraussetzun-

gen (wie Infrastruktur, Rechtsetzung,

Standards, Organisation, Kommunika-

tion und Kooperation) sowie Aufbau

von Web-Dienstleistungsangeboten.

Im Rahmen der E-Government-Strate-

gie Schweiz wurde der Leitfaden E-Go-

vernment aktualisiert und erweitert. Er

unterstützt E-Government-Verantwort-

liche in Kantonen, Städten und Gemein-

den mit einem Vorgehensmodell und

Hilfsmitteln beim Ausbau deren E-Go-

vernment-Angebote. Das Vorgehens-

modell stellt sich in einen Gesamtkon-

text, der die E-Government-Strategie

Schweiz, die aktuellen Arbeiten an der

E-Government-Architektur und die

Standards von eCH berücksichtigt. Der

Leitfaden wird am 3. März anlässlich

des Swiss eGovernment Forums im

Rahmen der InfoSocietyDays (ehemals

Telematiktage) in Bern vorgestellt. 

Carole Sunier, Geschäftsstelle E-Go-

vernment Schweiz
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www.egovernment.ch

Der neue Webauftritt E-Government

Schweiz dient als Informationsplatt-

form zur Umsetzung der E-Govern-

ment-Strategie Schweiz. Unter www.

egovernment.ch sind alle Doku-

mente, Informationen und Termine

zur E-Government-Strategie Schweiz

und im Allgemeinen über E-Govern-

ment abrufbar.

Der neue Internetauftritt beinhaltet Dokumente und Termine zur E-Government-

Strategie Schweiz sowie allgemeine Informationen über E-Government. (Bild: zvg)


